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Arbeitsgruppe Verfahrensrecht 

zum „Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz“

Protokoll der 2. Sitzung 

vom 24. Oktober 2003

Ort der Sitzung:
Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen, Festsaal




Babenbergerstraße 5, 1010 Wien

Beginn:

10:00 Uhr

Ende:


11:45 Uhr

Vorsitz:

Mag. Dürrigl

Teilnehmer:
siehe TeilnehmerInnenliste (entschuldigt: Dr. Brauner, Dr. Dungl)

Mag. Dürrigl eröffnet die Sitzung und begrüßt die TeilnehmerInnen. 

Herr Ladstätter weist zu Beginn der Sitzung darauf hin, dass der Eingang des Festsaales nicht behindertengerecht ist. Dr. Hofer sagt zu, dass er im Anschluss an die Sitzung die Amtsleitung des Bundessozialamtes ersuchen wird, diese Barriere so rasch als möglich zu beseitigen.

Mag. Dürrigl informiert zu Beginn der Sitzung darüber, dass aufgrund der Tatsache, dass in sehr kurzer Zeit ein begutachtungsfähiger Gesetzestext vorliegen soll, das BMSG folgende weitere Vorgangsweise vorgesehen hat:

· Entwurf eines BBGG durch das BMSG auf der Basis der in den Sitzungen erarbeiteten bisher vorliegenden Ergebnisse

· Vorbegutachtung dieses Entwurfes

· möglichst weitere Tätigkeit in der Arbeitsgruppen 1 und 2

Die Vorsitzende weist darauf hin, dass eine legistische Überarbeitung und Abstimmung des Entwurfes auf die Umsetzbarkeit sowie der bestehende Zeitdruck diese Vorgangsweise erforderlich macht. 

Diese Vorgangsweise löste eine heftige Diskussion aus, die im folgenden zusammenfassend wiedergegeben wird:

· Mag. Blum erhebt Bedenken gegen diese Vorgangsweise und weist auf den Entschließungsantrag der vier im Parlament vertretenen Parteien hin, in Frage gestellt wird der Stellenwert der bisherigen Verhandlungen.

· Hr. Ladstätter betont, dass - sofern keine Einflussnahme des Forum Gleichstellung (FG) bestehe – in Erwägung gezogen wird, den Entwurf zurückzuziehen.

· Dr. Meierschitz ersucht um Präzisierung der Vorstellungen des BMSG und betont, dass die Frage der politischen Umsetzbarkeit nicht Aufgabe der Arbeitsgruppe sei. 

· Mag. Krispl weist darauf hin, dass eine gemeinsame Ausarbeitung eines Gesetzesentwurfes durch alle Beteiligten in den Arbeitsgruppen geplant war und stellt in Frage, dass die im Entwurf des FG vorgesehenen Bestimmungen in einem Entwurf des BMSG genügend Gewicht haben bzw. ausreichend berücksichtigt werden. 

· Mag. Kainz befürwortet, dass das BMSG einen Entwurf vorlegen wird und legt nochmals Nachdruck auf die seiner Ansicht nach unbedingt erforderliche Verknüpfung der an den in Ausarbeitung befindlichen Gleichstellungsgesetzen beteiligten Ressorts.

· Hr. Schneider verweist ebenfalls auf den Entschließungsantrag der Parlamentsparteien, wonach die Arbeitsgruppe einen beschlussreifen Entwurf vorlegen soll und wirft die Frage auf, ob nunmehr seitens der AG noch Einfluss auf die materiellrechtlichen Grundlagen genommen werden kann.

· Mag. Krispl verweist in Bezug auf materiellrechtliche Bestimmungen auf den Entwurf des Forum Gleichstellung. 

· Hr. Stockner zitiert die in der Lenkungsgruppe vom 10.6.2003 in Aussicht genommene Vorgangsweise, wonach geplant war, nach Erarbeitung der Grundsätze weitere Arbeitsgruppen einzurichten, die sich unter Einbeziehung der Ressorts mit materiellrechtlichen Fragen auseinandersetzen sollen.

· Dr. Meierschitz betont, dass seitens der VertreterInnen der Behindertenorganisationen ein einheitliches BBGG gewünscht wird und verweist auf die ursprünglich angestrebte federführende Zuständigkeit des Verfassungsausschusses des BKA in dieser Frage.

· Mag. Weißenberg betont, dass eine Einflussnahme auf den materiellrechtlichen Teil nicht gewährleistet sei und erklärt sich mit der gewählten Vorgangsweise nicht einverstanden.

· Dr. Hofer betont, dass es Ziel des BMSG sei, einen auf den Ergebnissen der Arbeitsgruppen basierenden Entwurf in die Vorbegutachtung zu bringen. Dieser Entwurf soll möglichst den Interessen der behinderten Menschen dienen und umgesetzt werden können. Die Fachressorts sollen im Rahmen der Vorbegutachtung Stellung beziehen, welche Gesetze aus ihrer Sicht einer Änderung bedürfen.

· In Hinblick auf den gewählten Verfahrensmodus erinnert Dr. Rubisch an die Verhandlungen im Zuge der Pflegevorsorge und versichert, dass das BMSG bemüht ist, ein Maximum an Forderungen durchzubringen. 

Auf Ersuchen von Hrn. Ladstätter wird die Sitzung unterbrochen (Dauer: 30 Minuten).

Nach Wiederöffnung der Sitzung dankt Mag. Krispl für die klaren Worte und teilt mit, dass die Sitzungsunterbrechung dafür verwendet wurde, die Beteiligten des Forum Gleichstellung und auch die Behindertenorganisationen außerhalb des Forums nach ihrer Positionierung zu befragen. Die folgende Position wird von SLIÖ, Forum Gleichstellung, Integration Österreich und der ÖAR mitgetragen.

· Es wird übereingekommen, die Gespräche in den Arbeitsgruppen I und II zu vertagen, aber nicht abzubrechen. Auch die für 27.10.2003 anberaumte Sitzung der Arbeitsgruppe I soll aus Sicht der VertreterInnen der genannten Organisationen vertagt werden.

· Es besteht der Wunsch, das BMSG möge einen Entwurf, der auch materiellrechtliche Inhalte aufweise, vorlegen. Aufbauend auf diesem Entwurf sollen die Gespräche in den Arbeitsgruppen wieder fortgesetzt werden.

Dr. Baumgartl ersucht das BMSG um möglichst rasche Übermittlung eines Entwurfes für die Vorbegutachtung und plädiert dafür, die nächste Sitzung der Lenkungsgruppe zu einem baldigen Zeitpunkt anzuberaumen. Sowohl der Entwurf des Forum Gleichstellung als auch der Entwurf des BMSG sollen der Lenkungsgruppe vor der Vorbegutachtung zur Kenntnis gebracht werden. Mag. Blum schließt sich dieser Vorgangsweise an. 

Dr. Kainz ersucht um höchstmögliche Koordination der mit den Gleichbehandlungsgesetzen befassten Ressorts.

Zur Frage von Mag. Blum betreffend die Einbindung der Ressorts wird folgendes zur Kenntnis gebracht.

· Hr. Ladstätter verweist auf den Beschluss im Rahmen der Lenkungsgruppe, die Ressorts erst nach Erarbeitung der Grundsätze einzubinden. Das Forum Gleichstellung hat seinen Entwurf daher noch nicht an andere Ministerien versandt.

· Dr. Rubisch teilt mit, dass im Bericht an den Ministerrat vom August dieses Jahres die Regierungsmitglieder an den Bericht des BKA-Verfassungs-dienstes aus dem Jahre 1998 (Durchforstung der Bundesrechtsordnung hinsichtlich potenzieller Benachteiligungen für behinderte Menschen) erinnert und über das Vorhaben der Erarbeitung eines BBGG informiert wurden. Durch die Annahme des Berichtes liegt auch eine grundsätzliche Zusage der Ressorts zur Mitarbeit vor.

Dr. Trompisch dankt für die weitere Gesprächsbereitschaft und sichert zu, dass nicht übernommene Teile im Zuge der Vorbegutachtung als Anhang aufgenommen werden. Das Kabinett des Herrn Bundesministers werde die Arbeiten an einem BBGG weiterhin intensiv unterstützen. 

Nach Abwägung der Standpunkte wird folgende weitere Vorgangsweise in Aussicht genommen:

· Das Forum Gleichstellung wird ersucht, begonnene bzw. in Ausarbeitung befindliche Unterlagen dem BMSG zur Verfügung zu stellen.

· Das BMSG wird einen Vorbegutachtungsentwurf erstellen, der mit einer noch nicht genau spezifizierten, aber jedenfalls hinreichend langen Frist, versendet werden soll.

· Dem Vorbegutachtungsentwurf sollen alle eingebrachten Dokumente und Stellungnahmen, die bis zum Zeitpunkt der Versendung beim BMSG einlangen, angeschlossen werden.

· Der Vorbegutachtungsentwurf wird allen relevanten Stellen (insbesondere den anderen Ressorts und den Mitgliedern der Arbeitsgruppen) übermittelt und wie in einem Begutachtungsverfahren versendet.

· Die nächste Lenkungsgruppe soll mit der Aufbereitung der Stellungnahmen frühestens im Jänner 2004 einberufen werden. In diesem Rahmen wäre auch die Frage der Einrichtung weiterer Arbeitsgruppen zu klären. 

Ergänzung zum Protokoll der Sitzung vom 1. Oktober 2003:

Mag. Teissl ersucht, die im Anhang befindliche Stellungnahme der Verbindungsstelle der Bundesländer dem Protokoll beizufügen.

Von Seiten der VertreterInnen der Bundesarbeitskammer und des ÖGB wird um Ergänzung des Protokolls wie folgt ersucht:

Zu § 31 Schlichtungsstelle beim Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen 

„Mag. Blum betont, dass für die Betroffenen die Wahlfreiheit bestehen soll, zuerst die Schlichtungsstelle anzurufen.“ 

Zu § 34 Beweislast:

„Mag. Djalinous zitiert die Richtlinie 2000/78/EG des Rates v. 27.11.2000 zu dieser Frage und spricht sich dafür aus, dass diese Beweislastregelung in das BBGG und in die anderen Gleichbehandlungsgesetze übernommen wird.“ 

Zu § 35 Sanktionen:

„Mag. Djalinous weist darauf hin, dass im Entwurf zum Bundesgleichbehandlungs-gesetz höhere Sanktionen vorgesehen sind und dass diese auch im BBGG übernommen werden sollten (Arbeitsrecht).“

Mag. Dürrigl dankt den Mietgliedern und schließt die Sitzung. 

